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Gesetzentwurf
der Landesregierung

Gesetz zur Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes und 
weiterer Gesetze

A .  Z i e l s e t z u n g

Das Gesetz umfasst neben rechtlich zwingenden Änderungen im Heilberufe-
Kammergesetz, Architektengesetz, Ingenieurkammergesetz und Volksabstimmungs-
gesetz weitere Änderungen im Heilberufe-Kammergesetz, die entweder der Klar-
stellung dienen oder Veränderungen der Berufs-, Berufsrechts- und Kammerreali-
tät Rechnung tragen. 

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Wesentlicher Inhalt des Gesetzes ist im Heilberufe-Kammergesetz die ausdrück-
liche Klarstellung der Möglichkeit zur elektronischen oder hybriden Abstimmung 
über die Wahl der Mitglieder der Vertreterversammlung und deren Ersatzper-
sonen durch die wahlberechtigten Kammermitglieder zur rechtlich klaren Absi-
cherung von gewünschten Digitalverfahren bei Wahlen und Abstimmungen, die 
Ermöglichung der Schaffung regionaler unselbstständiger Untereinheiten der 
Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg (sogenannte „Kreispsy-
chotherapeutenschaften“) mit freiwilliger Mitgliedschaft sowie die Fachgebiets-
beschränkung der heilberuflichen Tätigkeit von nach neuem Recht approbierten 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten als rechtlich zwingende Folge der 
bundesrechtlich eingeführten Ausbildungsreform. Beim Übergang einer Pflicht-
mitgliedschaft in eine freiwillige Kammermitgliedschaft einer Heilberufe-Kam-
mer soll künftig die Kammer in einer Satzung darüber entscheiden können, ob 
eine bisherige Mitgliedschaft in den durch Wahl bestimmten Gremien oder Äm-
tern beibehalten werden kann oder aufgegeben werden muss. 
Die Vorschrift über Formen der heilberuflichen Berufsausübung muss in Be-
zug auf die tierärztliche Berufsausübung aus Rechtsgründen dereguliert werden. 
Außer dem werden europarechtliche Begriffsbestimmungen in verschiedene ein-
schlägige Landesgesetze übertragen, um europarechtliche Vorgaben umzusetzen.
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C .  A l t e r n a t i v e n

Keine. Die Änderungen sind verwaltungspraktisch gewünscht, geboten oder 
rechtlich notwendig. Die Einfügung der europarechtlichen Begriffsbestimmungen 
ist rechtlich zwingend, dient der Rechtssicherheit sowie der erleichterten Rechts-
anwendung.
Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/958 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhältnis-
mäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 vom  
9. Juli 2018, S. 25) erfolgt nicht, da der Anwendungsbereich nicht eröffnet ist.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e

Keine.

E .  B ü r o k r a t i e v e r m e i d u n g ,  P r ü f u n g  V o l l z u g s t a u g l i c h k e i t

Die Änderungen führen nicht zu Bürokratieaufbau, sondern dienen der Rechts-
klarheit und damit auch der Rechtssicherheit. Die Schaffung der rechtlichen 
Möglichkeit, Kreispsychotherapeutenschaften zu gründen, bedeutet keinen Büro-
kratieaufbau, da die Mitwirkung auf freiwilliger Entscheidung beruht und ein ge-
wünschtes berufspolitisches Engagement der Berufsgruppe im rechtlichen Rah-
men der Kammer ermöglicht. Die Lösung ist aufwandsarm im Gegensatz zur 
Alternative einer Vereinsgründung, die zudem den Nachteil hat, dass ein Verein 
keine Untergliederung der Kammer wäre.

F .  N a c h h a l t i g k e i t s - C h e c k

Aspekte der Nachhaltigkeit sind nicht berührt.

G .  D i g i t a l t a u g l i c h k e i t s - C h e c k

Die ausdrückliche Klarstellung der Möglichkeit zur elektronischen oder hybriden 
Abstimmung über die Wahl der Mitglieder der Vertreterversammlung und deren 
Ersatzpersonen durch die wahlberechtigten Kammermitglieder dient der recht-
lichen Absicherung von in der Praxis gewünschten Digitalverfahren bei Wahlen 
und Abstimmungen. Darüber hinaus sind Aspekte der Digitalisierung nicht be-
rührt. 

H .  S o n s t i g e  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium Stuttgart, 20. Februar 2024
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

als Anlage übersende ich Ihnen gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des 
Landes Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Ent-
wurf des Gesetzes zur Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes und weiterer 
Ge setze. Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Die 
federführende Zuständigkeit liegt beim Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Integration, beteiligt sind das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und 
Kommunen, das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz und das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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 Der Landtag wolle beschließen, 
  dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung 
zu erteilen:

 Gesetz zur Änderung des Heilberufe-
 Kammergesetzes und weiterer Gesetze

 Artikel 1
 Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes

  Das Heilberufe-Kammergesetz in der Fassung vom  
16. März 1995 (GBl. S. 314), das zuletzt durch Arti-
kel 11 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 
2022 S. 1, 2) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:

 1.  In § 2 Absatz 2 Nummer 2 werden nach dem Wort 
„Zahnärzte“ die Wörter „und nach § 2 Absatz 1 der 
Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztin-
nen“ eingefügt.

 2.  In § 4 Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort „insbe-
sondere“ das Komma gestrichen.

 3. § 9a wird wie folgt geändert:
 a) Absatz 1 Satz 6 wird aufgehoben.
 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a einge-

fügt:
   „(1a) Für die Zwecke der Verhältnismäßigkeits-

prüfung nach Absatz 1 Satz 1 gelten ergänzend 
insbesondere die folgenden Begriffsbestimmun-
gen:

  1.  ‚reglementierter Beruf‘ ist eine berufliche Tä-
tigkeit oder eine Gruppe beruflicher Tätigkei-
ten, bei der die Aufnahme oder Ausübung oder 
eine der Arten der Ausübung direkt oder indi-
rekt durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
an den Besitz bestimmter Berufsqualifikationen 
gebunden ist; eine Art der Ausübung ist insbe-
sondere die Führung einer geschützten Berufsbe-
zeichnung, die durch Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften auf Personen beschränkt ist, die über 
eine bestimmte Berufsqualifikation verfügen;

  2.  ‚Berufsqualifikation‘ ist eine Qualifikation, die 
durch einen Ausbildungsnachweis, durch einen 
Befähigungsnachweis im Sinne von Artikel 11 
Buchstabe a Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung 
von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 
30.9.2005, S. 22, zuletzt ber. ABl. L 95 vom 
9.4.2016, S. 20), die zuletzt durch Delegierten 
Beschluss (EU) 2023/2383 der Kommission 
vom 23. Mai 2023 (ABl. L vom 9.10.2023, S. 1) 
geändert worden ist, oder durch Berufserfah-
rung nachgewiesen wird;
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  3.  ‚geschützte Berufsbezeichnung‘ bezeichnet eine 
Form der Reglementierung eines Berufs, bei der 

   a)  die Verwendung einer Bezeichnung bei der 
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder 
einer Gruppe von beruflichen Tätigkeiten 
aufgrund von Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften unmittelbar oder mittelbar dem 
Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation 
unterliegt und 

   b)  bei einer missbräuchlichen Verwendung die-
ser Bezeichnung Sanktionen verhängt wer-
den; 

  4.  ‚vorbehaltene Tätigkeiten‘ bedeutet eine Form 
der Reglementierung eines Berufs, bei der der 
Zugang zu einer beruflichen Tätigkeit oder 
einer Gruppe von beruflichen Tätigkeiten auf-
grund von Rechts- oder Verwaltungsvorschrif-
ten unmittelbar oder mittelbar Angehörigen 
eines reglementierten Berufs, die Inhaber einer 
bestimmten Berufsqualifikation sind, vorbe-
halten wird, und zwar auch dann, wenn diese 
Tätigkeit mit anderen reglementierten Berufen 
geteilt wird.“

 c)  In Absatz 4 werden nach der Angabe „Richtlinie 
(EU) 2018/958“ die Wörter „des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 
über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Er-
lass neuer Berufsreglementierungen (ABl. L 173 
vom 9.7.2018, S. 25) in der jeweils geltenden Fas-
sung“ eingefügt.

 4. § 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 a)  In Satz 1 werden nach dem Wort „Abstimmung“ 

die Wörter „in schriftlicher oder elektronischer 
Form oder gleichzeitig in schriftlicher und elekt-
ronischer Form“ eingefügt.

 b) Es wird folgender Satz angefügt:
   „Näheres zur Durchführung der Abstimmungen 

in elektronischer oder gemischter Form regeln die 
Kammern in ihrer jeweiligen Wahlordnung.“

 5. § 14 wird wie folgt geändert:
 a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a einge-

fügt:
   „(2a) Die Kammern können durch Satzung be-

stimmen, ob beim Übergang einer Pflichtkammer-
mitgliedschaft in eine freiwillige Kammermit-
gliedschaft nach § 2 Absatz 3 diese Veränderung 
zum Verlust der Mitgliedschaft in Organen, Aus-
schüssen oder in sonstigen durch Wahl bestimm-
ten Gremien oder Ämtern führt.“

 b)  In Absatz 3 wird die Angabe „Nrn. 1 bis 3“ durch 
die Wörter „Nummern 1 bis 3 und Absatz 2a“ er-
setzt.
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 6. § 17 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
 a)  In Nummer 1 wird das Wort „oder“ durch ein 

Komma ersetzt.
 b)  In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das 

Wort „oder“ ersetzt.
 c) Es wird folgende Nummer 3 angefügt:
  „3.  freiwilliges Mitglied einer Kammer nach § 2 

Absatz 2 oder 3 ist, sofern die Kammersat-
zung nicht eine Mitgliedschaft in Organen der 
Kammer ausdrücklich vorsieht.“

 7. § 22 wird folgender Absatz 4 angefügt:
  „(4) Die Kammer nach § 1 Nummer 5 kann durch 

Satzung unselbstständige Kreisvereinigungen auf 
regionaler Ebene bilden. Kammermitglieder, die im 
jeweiligen Stadt- oder Landkreis ihren Beruf aus-
üben oder, falls sie ihren Beruf nicht ausüben, im 
Stadt- oder Landkreis ihren Wohnsitz haben, können 
der Kreisvereinigung freiwillig beitreten. Das Nähere 
bestimmt die Kammersatzung.“

 8. § 30a wird wie folgt geändert:
 a)  In der Überschrift wird das Wort „ , tierärztlichen“ 

gestrichen.
 b)  In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „ , tierärztlicher“ 

gestrichen.

 9. § 41b Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
  „(3) § 37 findet keine Anwendung auf Psychologi-

sche Psychotherapeutinnen und Psychologische Psy-
chotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten.“

10.  In § 58 Satz 2 wird die Angabe „Nr. 3, 4 und 5“ 
durch die Wörter „nach den Nummern 3 bis 5“ er-
setzt.

Artikel 2
Änderung des Architektengesetzes

§ 15a des Architektengesetzes in der Fassung vom  
28. März 2011 (GBl. S. 152), das zuletzt durch Arti-
kel 30 der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 
2022 S. 1, 5) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1. Absatz 1 Satz 6 wird aufgehoben.

2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
  „(1a) Für die Zwecke der Verhältnismäßigkeitsprü-

fung nach Absatz 1 Satz 1 gelten ergänzend insbeson-
dere die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 1.  ‚reglementierter Beruf‘ ist eine berufliche Tätigkeit 
oder eine Gruppe beruflicher Tätigkeiten, bei der 
die Aufnahme oder Ausübung oder eine der Arten 
der Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- 
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oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz be-
stimmter Berufsqualifikationen gebunden ist; eine 
Art der Ausübung ist insbesondere die Führung 
einer geschützten Berufsbezeichnung, die durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Perso-
nen beschränkt ist, die über eine bestimmte Berufs-
qualifikation verfügen;

 2.  ‚Berufsqualifikation‘ ist eine Qualifikation, die 
durch einen Ausbildungsnachweis, durch einen Be-
fähigungsnachweis im Sinne von Artikel 11 Buch-
stabe a Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, 
zuletzt ber. ABl. L 95 vom 9.4.2016, S. 20), die zu-
letzt durch Delegierten Beschluss (EU) 2023/2383 
der Kommission vom 23. Mai 2023 (ABl. L vom 
9.10.2023, S. 1) geändert worden ist, oder durch 
Berufserfahrung nachgewiesen wird;

 3.  ‚geschützte Berufsbezeichnung‘ bezeichnet eine 
Form der Reglementierung eines Berufs, bei der 

  a)  die Verwendung einer Bezeichnung bei der 
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder einer 
Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund 
von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften un-
mittelbar oder mittelbar dem Besitz einer be-
stimmten Berufsqualifikation unterliegt und 

  b)  bei einer missbräuchlichen Verwendung dieser 
Bezeichnung Sanktionen verhängt werden; 

 4.  ‚vorbehaltene Tätigkeiten‘ bedeutet eine Form der 
Reglementierung eines Berufs, bei der der Zugang 
zu einer beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe 
von beruflichen Tätigkeiten aufgrund von Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder 
mittelbar Angehörigen eines reglementierten Be-
rufs, die Inhaber einer bestimmten Berufsqualifika-
tion sind, vorbehalten wird, und zwar auch dann, 
wenn diese Tätigkeit mit anderen reglementierten 
Berufen geteilt wird.“

3.  In Absatz 4 werden nach der Angabe „Richtlinie (EU) 
2018/958“ die Wörter „des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhält-
nismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsregle-
mentierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) in der 
jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.
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Artikel 3
Änderung des Ingenieurkammergesetzes

§ 9a des Ingenieurkammergesetzes in der Fassung vom 
28. März 2011 (GBl. S. 145), das zuletzt durch Artikel 31 
der Verordnung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022, 
S. 1, 5) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 Satz 6 wird aufgehoben.

2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
  „(1a) Für die Zwecke der Verhältnismäßigkeitsprü-

fung nach Absatz 1 Satz 1 gelten ergänzend insbeson-
dere die folgenden Begriffsbestimmungen: 

 1.  ‚reglementierter Beruf‘ ist eine berufliche Tätigkeit 
oder eine Gruppe beruflicher Tätigkeiten, bei der 
die Aufnahme oder Ausübung oder eine der Arten 
der Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz be-
stimmter Berufsqualifikationen gebunden ist; eine 
Art der Ausübung ist insbesondere die Führung 
einer geschützten Berufsbezeichnung, die durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Perso-
nen beschränkt ist, die über eine bestimmte Berufs-
qualifikation verfügen;

 2.  ‚Berufsqualifikation‘ ist eine Qualifikation, die 
durch einen Ausbildungsnachweis, durch einen Be-
fähigungsnachweis im Sinne von Artikel 11 Buch-
stabe a Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, 
zuletzt ber. ABl. L 95 vom 9.4.2016, S. 20), die zu-
letzt durch Delegierten Beschluss (EU) 2023/2383 
der Kommission vom 23. Mai 2023 (ABl. L vom 
9.10.2023, S. 1) geändert worden ist, oder durch 
Berufserfahrung nachgewiesen wird;

 3.  ‚geschützte Berufsbezeichnung‘ bezeichnet eine 
Form der Reglementierung eines Berufs, bei der 

  a)  die Verwendung einer Bezeichnung bei der 
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder einer 
Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund 
von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften un-
mittelbar oder mittelbar dem Besitz einer be-
stimmten Berufsqualifikation unterliegt und 

  b)  bei einer missbräuchlichen Verwendung dieser 
Bezeichnung Sanktionen verhängt werden; 

 4.  ‚vorbehaltene Tätigkeiten‘ bedeutet eine Form der 
Reglementierung eines Berufs, bei der der Zugang 
zu einer beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe 
von beruflichen Tätigkeiten aufgrund von Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder 
mittelbar Angehörigen eines reglementierten Be-
rufs, die Inhaber einer bestimmten Berufsqualifika-
tion sind, vorbehalten wird, und zwar auch dann, 
wenn diese Tätigkeit mit anderen reglementierten 
Berufen geteilt wird.“
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3.  In Absatz 4 werden nach der Angabe „Richtlinie (EU) 
2018/958“ die Wörter „des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. Juni 2018 über eine Verhält-
nismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsregle-
mentierungen (ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25) in der 
jeweils geltenden Fassung“ eingefügt.

Artikel 4
Änderung des Volksabstimmungsgesetzes

Das Volksabstimmungsgesetz in der Fassung vom  
20. Juni 2016 (GBl. S. 445), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1255, 
1267) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 27 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
  „Für die Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Satz 2 

gelten ergänzend insbesondere die Begriffsbestim-
mungen der Anlage zu diesem Gesetz.“

2.  In § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe 
„Satz 2“ durch die Wörter „Sätze 2 und 3“ ersetzt.

3.  Nach § 42 Absatz 2 Satz 2 wird folgender Satz einge-
fügt:

  „Für die Verhältnismäßigkeitsprüfung nach Satz 2 
gelten ergänzend insbesondere die Begriffsbestim-
mungen der Anlage zu diesem Gesetz.“

4.  In § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wird die Angabe 
„Satz 2“ durch die Wörter „Sätze 2 und 3“ ersetzt.

5.  Dem Gesetz wird folgende Anlage (Begriffsbestim-
mungen) angefügt:

 „Anlage
 (zu § 27 Absatz 3 Satz 3 und § 42 Absatz 2 Satz 3)

 Begriffsbestimmungen

  Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nach § 27 
Absatz 3 Satz 2 oder § 42 Absatz 2 Satz 2 dieses Ge-
setzes in Verbindung mit den §§ 3 und 4 des Geset-
zes über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass 
neuer Berufsreglementierungen Baden-Württemberg 
vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1255) in der jeweils 
geltenden Fassung bezeichnen die Begriffe 

 1.  ‚reglementierter Beruf‘ eine berufliche Tätigkeit 
oder eine Gruppe beruflicher Tätigkeiten, bei der 
die Aufnahme oder Ausübung oder eine der Arten 
der Ausübung direkt oder indirekt durch Rechts- 
oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz be-
stimmter Berufsqualifikationen gebunden ist; eine 
Art der Ausübung ist insbesondere die Führung 
einer geschützten Berufsbezeichnung, die durch 
Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf Perso-
nen beschränkt ist, die über eine bestimmte Berufs-
qualifikation verfügen; 

 2.  ‚Berufsqualifikation‘ eine Qualifikation, die durch 
einen Ausbildungsnachweis, durch einen Befähi-
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gungsnachweis im Sinne von Artikel 11 Buch-
stabe a Ziffer i der Richtlinie 2005/36/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 7. Sep-
tember 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, 
zuletzt ber. ABl. L 95 vom 9.4.2016, S. 20), die zu-
letzt durch Delegierten Beschluss (EU) 2023/2383 
der Kommission vom 23. Mai 2023 (ABl. L vom 
9.10.2023, S. 1) geändert worden ist, oder durch 
Berufserfahrung nachgewiesen wird;

 3.  ‚geschützte Berufsbezeichnung‘ eine Form der Re-
glementierung eines Berufs, bei der 

  a)  die Verwendung einer Bezeichnung bei der 
Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder einer 
Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund 
von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften un-
mittelbar oder mittelbar dem Besitz einer be-
stimmten Berufsqualifikation unterliegt und 

  b)  bei einer missbräuchlichen Verwendung dieser 
Bezeichnung Sanktionen verhängt werden; 

 4.  ‚vorbehaltene Tätigkeiten‘ eine Form der Regle-
mentierung eines Berufs, bei der der Zugang zu 
einer beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe von 
beruflichen Tätigkeiten aufgrund von Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder mittel-
bar Angehörigen eines reglementierten Berufs, die 
Inhaber einer bestimmten Berufsqualifikation sind, 
vorbehalten wird, und zwar auch dann, wenn diese 
Tätigkeit mit anderen reglementierten Berufen ge-
teilt wird.“

6. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung

Das Gesetz umfasst neben rechtlich zwingenden Änderungen im Heilberufe-
Kammergesetz, Architektengesetz, Ingenieurkammergesetz und Volksabstim-
mungsgesetz Änderungen im Heilberufe-Kammergesetz, die entweder der recht-
lichen Klarstellung oder der Anpassung an EU-rechtliche Vorgaben dienen oder 
veränderten Erfordernissen in der Verwaltungspraxis der Kammern, zum Beispiel 
den fortschreitenden Digitalisierungserfordernissen Rechnung tragen. 

2. Wesentlicher Inhalt

Wesentlicher Inhalt des Gesetzes ist im Heilberufe-Kammergesetz die ausdrück-
liche Klarstellung der Möglichkeit zur elektronischen oder hybriden Abstimmung 
über die Wahl der Mitglieder der Vertreterversammlung und deren Ersatzper-
sonen durch die wahlberechtigten Kammermitglieder zur rechtlich klaren Ab-
sicherung von gewünschten Digitalverfahren bei Wahlen und Abstimmungen, die 
Möglichkeit der Schaffung regionaler unselbstständiger Untereinheiten der Lan-
despsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg (sog. „Kreispsychotherapeu-
tenschaften“) mit freiwilliger Mitgliedschaft sowie die Fachgebietsbeschränkung 
der heilberuflichen Tätigkeit von nach neuem Recht approbierten Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten als rechtlich zwingende Folge der bundesrecht-
lich eingeführten Ausbildungsreform. Bei der freiwilligen Kammermitgliedschaft 
in einer Heilberufe-Kammer kann künftig die jeweilige Kammer in einer Satzung 
darüber entscheiden, ob eine Mitgliedschaft in den durch Wahl bestimmten Orga-
nen, Ausschüssen oder sonstigen Gremien oder Ämtern beibehalten werden kann 
oder nicht. 
Artikel 1 Nummer 3 sowie die Artikel 2 bis 4 des Gesetzes setzen eine europa-
rechtliche Vorgabe zur Übernahme europarechtlicher Begriffsbestimmungen um. 
Sie dienen der erleichterten Rechtsanwendung und der Klarstellung hinsichtlich 
Verpflichtungen aus der Richtlinie (EU) 2018/958 in Bezug auf Rechtsnormen, 
die von Kammern oder sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
erlassen werden, die aufgrund von Landesrecht über die Befugnis zur Rechtset-
zung verfügen, sowie in Bezug auf Gesetze, die von Bürgerinnen und Bürgern im 
Rahmen von Volksbegehren oder Volksanträgen ausgehen.
Die Deregulierung in Artikel 1 Nummer 8 ist erforderlich, um die Beachtung der 
europäischen Dienstleistungsrichtlinie sicherzustellen, die für die Leistungen von 
Tierärztinnen und Tierärzten gilt.

3. Alternativen

Keine.

4. Bürokratievermeidung, Prüfung Vollzugstauglichkeit

Die Schaffung der rechtlichen Möglichkeit zur Gründung regionaler unselbststän-
diger Untereinheiten der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg 
(sogenannte „Kreispsychotherapeutenschaften“) ist für die Legitimation einer 
wirksamen Kammervertretung solcher Zusammenschlüsse auf regionaler Ebene 
notwendig. Die Regelung sieht aus Gründen der Bürokratievermeidung und Ver-
hältnismäßigkeit keine Pflichtmitgliedschaft, sondern nur eine freiwillige Mit-
gliedschaft vor. Die Lösung ist aufwandsarm im Gegensatz zur Alternative einer 
Vereinsgründung, die zudem den Nachteil hat, dass ein Verein keine Untergliede-
rung der Kammer wäre. 
Die übrigen Änderungen sind entweder rechtlich zwingend oder dienen der er-
leichterten Rechtsanwendung in der Praxis. Artikel 1 Nummer 8 enthält eine De-
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regulierung und in der Folge die Einsparung von Verwaltungsaufwand bei den 
Tierärztinnen und Tierärzten und in der Landestierärztekammer. 

5. Nachhaltigkeits-Check

Aspekte der Nachhaltigkeit sind nicht berührt.

6. Digitaltauglichkeits-Check

Die ausdrückliche Klarstellung der Möglichkeit zur elektronischen oder hybri-
den Abstimmung über die Wahl der Mitglieder der Vertreterversammlung und 
deren Ersatzpersonen durch die wahlberechtigten Kammermitglieder von Heilbe-
rufe-Kammern dient der rechtlichen Absicherung von in der Praxis gewünschten  
Digitalverfahren bei Wahlen und Abstimmungen. Darüber hinaus sind Aspekte 
der Digitalisierung nicht berührt. 

7. Sonstige Kosten für Private

Keine.

B. Einzelbegründung

1. Zu Artikel 1 (Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 2 Absatz 2 Nummer 2):

Es handelt sich um eine sprachliche Anpassung an die jüngste Änderung der Ap-
probationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen, deren Titel nun auch die 
weibliche Form der Berufsbezeichnung vorsieht. Da beide Approbationsordnun-
gen noch einige Jahre lang nebeneinander anwendbar sind, sind beide Approba-
tionsordnungen nebeneinander aufzuführen.

Zu Nummer 2 (§ 4 Absatz 1 Satz 2):

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 3 (§ 9a):

Zu a) (Streichung des Absatzes 1 Satz 6):

Die Inhalte der Regelungen, auf die der Satz verweist, werden nun direkt in Ab-
satz 1a geregelt.

Zu b) (§ 9a Absatz 1a):

§ 9a HBKG beruht auf der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958. Mit der 
Richtlinie wurde die Pflicht eingeführt, vor Erlass neuer und Änderung bestehen-
der Berufsreglementierungen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung in dem durch die 
Richtlinie (EU) 2018/958 vorgegebenen inhaltlichen Rahmen durchzuführen. Die 
Richtlinie (EU) 2018/958 gilt für die unter die Richtlinie 2005/36/EG fallenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. Betroffen sind Vor-
schriften, die die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs oder eine bestimmte Art 
seiner Ausübung beschränken, einschließlich des Führens einer Berufsbezeich-
nung und der im Rahmen dieser Berufsbezeichnung erlaubten beruflichen Tätig-
keiten. Verpflichtet sind hierzu auch Kammern oder sonstige juristische Personen 
des öffentlichen Rechts, soweit sie aufgrund von Landesrecht über die Befugnis 
zur Rechtsetzung verfügen. Aus Gründen der Rechtssicherheit und erleichterten 
Rechtsanwendung werden die entsprechenden europarechtlichen Begriffsbestim-
mungen zur Klarstellung des Geltungsbereiches der Norm in Absatz 1a aufge-
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nommen. Mit der Übernahme der Begriffsbestimmungen kommt das Land einer 
diesbezüglichen Vorgabe der Europäischen Kommission nach. Die in § 9a Ab-
satz 1a Nummer 1 und 2 geregelten Begriffsbestimmungen entsprechen den in 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 2005/36/EG geregelten, 
auf die Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2018/958 verweist. Die in § 9a Absatz 1a 
Nummer 3 und 4 geregelten Begriffsbestimmungen entsprechen den in Artikel 3 
Buchstaben a und b der Richtlinie (EU) 2018/958 geregelten.

Zu c) (§ 9 a Absatz 4):

Die Änderung ist eine redaktionelle Folgeänderung zur Nennung des Vollzitats 
der umgesetzten unionsrechtlichen Richtlinie.

Zu Nummer 4 (§ 11 Absatz 1):

Zu a) (Satz 1):

Die Änderung dient der Rechtssicherheit und stellt ausdrücklich klar, dass die 
Abstimmungen zur Wahl der Mitglieder der Vertreterversammlung und deren Er-
satzpersonen durch die wahlberechtigten Kammermitglieder auch in elektroni-
scher oder in hybrider Form möglich sind. Die Regelung geht auf eine Anregung 
der Kammern zurück.

Zu b) (Satz 3):

Die Änderung ermächtigt die Heilberufe-Kammern zur weiteren Ausgestaltung 
der Abstimmungen in elektronischer oder hybrider Form auf der Ebene der jewei-
ligen Wahlordnung. 

Zu Nummer 5 (§ 14):

Zu a) (Absatz 2a):

Die Regelung ermächtigt die Heilberufe-Kammern, durch Satzung darüber ent-
scheiden zu können, ob Mitglieder beim Übergang einer Pflichtmitgliedschaft in 
eine freiwillige Kammermitgliedschaft ihre Mitgliedschaft in gewählten Organen, 
Ausschüssen und sonstigen Gremien bereits während der laufenden Amtsperiode 
verlieren. Dies kann Konstellationen betreffen, in denen ein (Pflicht-)Kammermit-
glied die heilberufliche Tätigkeit ins Ausland verlegt oder dort seinen Wohnsitz 
nimmt, jedoch den Beruf nicht ausübt und trotzdem freiwilliges Mitglied seiner 
Kammer bleibt. Es soll im Satzungsermessen der Kammern stehen, zu entschei-
den, ob für diesen Fall ein Verlust des „Amtes“ mit dem Zeitpunkt des Eintritts 
in die freiwillige Mitgliedschaft für sachgerecht gehalten wird und eine ent-
sprechende Regelung auf Satzungsebene gefasst wird. Die Änderung geht auf 
eine Anregung der Kammern zurück. 

Zu b) (Absatz 3):

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur vorhergehenden Ein-
schiebung des Absatzes 2a.

Zu Nummer 6 (§ 17 Absatz 4):

Zu a) (Nummer 1):

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.
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Zu b) (Nummer 2):

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu c) (Nummer 3):

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Neuregelung zur Frage des 
Verlusts der Mitgliedschaft in wählbaren Organen, Ausschüssen oder sonstigen 
Gremien der Kammer bei Übergang einer Pflichtmitgliedschaft in eine freiwillige 
Mitgliedschaft (s. o. zu Nummer 5). Für den Fall, dass ein Kammermitglied die 
heilberufliche Tätigkeit ins Ausland verlegt oder dort seinen Wohnsitz nimmt, je-
doch den Beruf nicht ausübt und gleichzeitig freiwilliges Mitglied seiner Kammer 
bleibt, kann die jeweilige Heilberufe-Kammer durch Satzung bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen ein Verlust des „Amtes“ in einem wählbaren Organ, 
Ausschuss oder Gremium mit dem Zeitpunkt der freiwilligen Mitgliedschaft für 
sachgerecht gehalten wird. Die Änderung geht auf eine Anregung der Kammern 
zurück. 

Zu Nummer 7 (§ 22 Absatz 4):

Satz 1 schafft rechtlich die Möglichkeit zur Einrichtung unselbstständiger Unter-
gliederungen der Landespsychotherapeutenkammer zum fachlichen Austausch 
und zur Interessenvertretung auf regionaler Ebene (sogenannte Kreispsychothera-
peutenschaften). Die Mitgliedschaft erfolgt aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
auf freiwilliger Ebene. Im Gegensatz zu den bereits bestehenden lokalen Vereini-
gungen ermöglicht die Änderung eine vom Berufsstand offiziell legitimierte Ver-
tretung der Landespsychotherapeutenkammer auf regionaler Ebene, beispielsweise 
in den Kommunalen Gesundheitskonferenzen. Satz 2 ermächtigt die Kammer 
dazu, die weiteren Einzelheiten in einer Satzung zu bestimmen. Die Änderung 
geht auf eine Anregung der Kammer zurück. Die Einrichtung von Kreispsycho-
therapeutenschaften ist erforderlich, um zu einer Verbesserung der psychothera-
peutischen Versorgung in den Kreisen beizutragen, da Psychotherapeutinnen und 
Psychotherapeuten sich auf regionaler Ebene besser vernetzen und Versorgungs-
angebote abstimmen können. Außerdem kann mehr Sachverstand zu Fragen der 
psychotherapeutischen Versorgung in der Region eingebracht werden, aber auch 
umgekehrt sichergestellt werden, dass der Kammervorstand stets über regionale 
Belange informiert ist und hieraus in Abstimmung mit den gewählten Regional-
vertretungen etwaigen Handlungsbedarf ableiten kann.

Zu Nummer 8 (§ 30a Absatz 1):

Die tierärztliche Berufstätigkeit fällt in den Anwendungsbereich der Richtlinie 
2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36) (sog. Dienst-
leistungsrichtlinie). Innerstaatliche Anforderungen an die Rechtsform und an die 
Beteiligung am Gesellschaftsvermögen für Tierärztegesellschaften ver stoßen ge-
gen Artikel 15 Absatz 1, Absatz 2 Buchstaben b und c und Absatz 3 der Richtlinie 
2006/123/EG.
Die Dienstleistung für Mitglieder der Landestierärztekammer darf nicht durch Be-
schränkungen im Hinblick auf die Rechtsform der Arbeitgeber oder auf die Aus-
gestaltung des Unternehmens in Bezug auf die Gesellschafter und die Gewinnbe-
rechtigung eingeschränkt werden. 

Zu Nummer 9 (§ 41b Absatz 3):

Die Änderung ergibt sich aus der Psychotherapeutenausbildungsreform des Bun-
des vom 22. November 2019 und ist rechtlich zwingend notwendig. Die Ände-
rung sieht vor, dass auf die neuapprobierten Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten nach der Psychotherapeutenausbildungsreform die Fachgebietsbe-
schränkung Anwendung finden muss, da es für diese neue Berufsgruppe aufgrund 
der Ausbildungsreform Fachgebietsweiterbildungen gibt. Die Fachgebietsweiter-
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bildungen der neuapprobierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sind 
in Baden-Württemberg durch eine Weiterbildungsordnung ausgestaltet und erfol-
gen in einem spezialisierten Fachgebiet zur „Fachpsychotherapeutin“ oder zum 
„Fachpsychotherapeuten“. Die Fachkunde, welche beispielsweise für den Arzt-
registereintrag und die Kassenzulassung erforderlich ist, wird erst im Rahmen 
dieser Fachgebietsweiterbildung getrennt für die Fachgebiete Klinische Neuro-
psychologie, Psychotherapie bei Erwachsenen und Psychotherapie bei Kindern 
und Jugendlichen erworben. Daher muss die Einschränkung der Tätigkeit auf 
das Fachgebiet – in den Grenzen der hierzu ergangenen verfassungsgerichtlichen 
Rechtsprechung – auch für die Fachpsychotherapeutinnen und Fachpsychothera-
peuten gelten. Hierbei bestimmt die Gebietsbezeichnung analog zur Regelung für 
Fachärztinnen und Fachärzte die Grenzen der fachpsychotherapeutischen Tätigkeit.
§ 37 findet weiterhin keine Anwendung auf die Heilberufe Psychologische Psy-
chotherapeutinnen und Psychologische Psychotherapeuten sowie Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peuten, da es für diese Berufsgruppen, die nach bisherigem Recht ausgebildet 
wurden, nach wie vor keine Fachgebietsweiterbildungen gibt. 

Zu Nummer 10 (§ 58 Satz 2):

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

2. Zu Artikel 2 (Änderung des Architektengesetzes)

Zu Nummer 1 (Aufhebung von § 15a Absatz 1 Satz 6):

Die Inhalte der Regelungen, auf die der Satz verweist, werden nun direkt in Ab-
satz 1a geregelt.

Zu Nummer 2 (§ 15a Absatz 1a):

§ 15a ArchG beruht auf der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958. Mit der 
Richtlinie wurde die Pflicht eingeführt, vor Erlass neuer und Änderung bestehen-
der Berufsreglementierungen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung in dem durch die 
Richtlinie (EU) 2018/958 vorgegebenen inhaltlichen Rahmen durchzuführen. Die 
Richtlinie (EU) 2018/958 gilt für die unter die Richtlinie 2005/36/EG fallenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. Betroffen sind Vor-
schriften, die die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs oder eine bestimmte Art 
seiner Ausübung beschränken, einschließlich des Führens einer Berufsbezeich-
nung und der im Rahmen dieser Berufsbezeichnung erlaubten beruflichen Tätig-
keiten. Verpflichtet sind hierzu auch Kammern oder sonstige juristische Personen 
des öffentlichen Rechts, soweit sie aufgrund von Landesrecht über die Befugnis 
zur Rechtsetzung verfügen. Aus Gründen der Rechtssicherheit und erleichterten 
Rechtsanwendung werden die entsprechenden europarechtlichen Begriffsbestim-
mungen zur Klarstellung des Geltungsbereiches der Norm in Absatz 1a aufge-
nommen. Mit der Übernahme der Begriffsbestimmungen kommt das Land einer 
diesbezüglichen Vorgabe der Europäischen Kommission nach. Die in § 15a Ab-
satz 1a Nummer 1 und 2 geregelten Begriffsbestimmungen entsprechen den in 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 2005/36/EG geregelten, 
auf die Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2018/958 verweist. Die in § 15a Absatz 1a 
Nummer 3 und 4 geregelten Begriffsbestimmungen entsprechen den in Artikel 3 
Buchstaben a und b der Richtlinie (EU) 2018/958 geregelten.

Nummer 3 (§ 15a Absatz 4):

Die Änderung ist eine redaktionelle Folgeänderung zur Nennung des Vollzitats 
der umgesetzten unionsrechtlichen Richtlinie.
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3. Zu Artikel 3 (Änderung des Ingenieurkammergesetzes)

Zu Nummer 1 (Aufhebung von § 9a Absatz 1 Satz 6):

Die Inhalte der Regelungen, auf die der Satz verweist, werden nun direkt in Ab-
satz 1a geregelt.

Zu Nummer 2 (§ 9a Absatz 1a):

§ 9a IngKammG beruht auf der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958. Mit der 
Richtlinie wurde die Pflicht eingeführt, vor Erlass neuer und Änderung bestehen-
der Berufsreglementierungen eine Verhältnismäßigkeitsprüfung in dem durch die 
Richtlinie (EU) 2018/958 vorgegebenen inhaltlichen Rahmen durchzuführen. Die 
Richtlinie (EU) 2018/958 gilt für die unter die Richtlinie 2005/36/EG fallenden 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. Betroffen sind Vor-
schriften, die die Aufnahme oder Ausübung eines Berufs oder eine bestimmte 
Art seiner Ausübung beschränken, einschließlich des Führens einer Berufsbe-
zeichnung und der im Rahmen dieser Berufsbezeichnung erlaubten beruflichen 
Tätigkeiten. Verpflichtet sind hierzu auch Kammern oder sonstige juristische Per-
sonen des öffentlichen Rechts, soweit sie aufgrund von Landesrecht über die Be-
fugnis zur Rechtsetzung verfügen. Aus Gründen der Rechtssicherheit und erleich-
terten Rechtsanwendung werden die entsprechenden europarechtlichen Begriffs-
bestimmungen zur Klarstellung des Geltungsbereiches der Norm in Absatz 1a 
aufgenommen. Mit der Übernahme der Begriffsbestimmungen kommt das Land 
einer diesbezüglichen Vorgabe der Europäischen Kommission nach. Die in § 9a 
Absatz 1a Nummern 1 und 2 geregelten Begriffsbestimmungen entsprechen den 
in Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 2005/36/EG geregelten, 
auf die Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2018/958 verweist. Die in § 9a Absatz 1a 
Nummern 3 und 4 geregelten Begriffsbestimmungen entsprechen den in Artikel 3 
Buchstaben a und b der Richtlinie (EU) 2018/958 geregelten.

Nummer 3 (§ 9a Absatz 4):

Die Änderung ist eine redaktionelle Folgeänderung zur Nennung des Vollzitats 
der umgesetzten unionsrechtlichen Richtlinie.

4. Zu Artikel 4 (Änderung des Volksabstimmungsgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 27):

§ 27 Absatz 3 Satz 2 des Volksabstimmungsgesetzes beruht auf der Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2018/958. Mit der Richtlinie wurde die Pflicht eingeführt, 
vor Erlass neuer und Änderung bestehender Berufsreglementierungen eine Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung in dem durch die Richtlinie (EU) 2018/958 vorgege-
benen inhaltlichen Rahmen durchzuführen. Betroffen sind Vorschriften, die die 
Auf nahme oder Ausübung eines Berufs oder eine bestimmte Art seiner Ausübung 
beschränken, einschließlich des Führens einer Berufsbezeichnung und der im 
Rahmen dieser Berufsbezeichnung erlaubten beruflichen Tätigkeiten. Die Richt-
linie (EU) 2018/958 gilt für die unter die Richtlinie 2005/36/EG fallenden Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. Darunter fallen auch die von 
Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen von Volksbegehren oder Volksanträgen 
eingereichten Gesetzentwürfe. 
Die Anwendung der Vorschriften zur Berufsreglementierung ist in § 27 Absatz 3 
Satz 2 des Volksabstimmungsgesetzes geregelt, indem auf das Gesetz über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen Baden-
Württemberg vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1255) verwiesen wird. Dort wie-
derum findet sich in § 2 Absatz 1 ein Verweis auf die Begriffsbestimmungen in 
Artikel 3 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl.  
L 255 vom 30.9.2005, S. 22, zuletzt ber. ABl. L 095 vom 9.4.2016, S. 20), die  
zuletzt durch den Delegierten Beschluss (EU) 2021/2183 der Kommission vom 
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25. August 2021 (ABl. L 444 vom 10.12.2021, S. 16) geändert worden ist, und in 
§ 2 Absatz 2 ein Verweis auf die Begriffsbestimmungen des Artikels 3 Satz 2 und 3 
der Richtlinie (EU) 2018/958. Dies erleichtert die Auffindbarkeit für die Antrag-
stellenden eines Volksbegehrens, da sich diese jedenfalls mit den Vorschriften 
zur Zulassung eines Volksbegehrens nach den Vorgaben des Volksabstimmungs-
gesetzes beschäftigen und so auf die Anforderungen hinsichtlich der Berufsreg-
lementierung stoßen. § 27 stellt klar, dass die Verhältnismäßigkeitsprüfung von 
Berufsreglementierungen von den Initiatorinnen und Initiatoren des Volksbegeh-
rens vorzunehmen und in die Gesetzesbegründung aufzunehmen ist. Inhalt und 
Umfang der Verhältnismäßigkeitsprüfung richten sich nach den §§ 3 und 4 des 
Gesetzes über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsregle-
mentierungen Baden-Württemberg. Dadurch wird sichergestellt, dass für mög-
liche Unterstützerinnen und Unterstützer der Zulassung des Volksbegehrens die 
Möglichkeit zur Kenntnisnahme der Verhältnismäßigkeitsprüfung besteht. 
Neu aufgenommen wird der Satz 3, der auf die Begriffsbestimmungen der neuen 
Anlage verweist. Die neue Anlage dient der ergänzenden Umsetzung der Richtli-
nie (EU) 2018/958 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 
über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen 
(ABl. L 173 vom 9.7.2018, S. 25). Aus Gründen der Rechtssicherheit und erleich-
terten Rechtsanwendung werden die entsprechenden europarechtlichen Begriffs-
bestimmungen zur Klarstellung des Geltungsbereiches der Norm in die Anlage 
aufgenommen. Mit der Übernahme der Begriffsbestimmungen kommt das Land 
einer diesbezüglichen Vorgabe der Europäischen Kommission nach. 

Zu Nummer 2 (§ 29):

Der Verweis auf § 27 wird um den neuen Satz 3 ergänzt. Es handelt sich um eine 
redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 3 (§ 42):

Die Regelung entspricht der Änderung von § 27. Auch beim Volksantrag liegt 
die Pflicht zur Verhältnismäßigkeitsprüfung bei Berufsreglementierungen bei den  
Initiatorinnen und Initiatoren eines Volksantrags, wenn dieser einen Gesetzent-
wurf mit entsprechenden Regelungen zur Berufsreglementierung zum Gegenstand 
hat. Der Verweis auf die Begriffsbestimmungen in der neuen Anlage dient der er-
gänzenden Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/958.

Zu Nummer 4 (§ 44):

Die Regelung für den Volksantrag entspricht der Änderung von § 29 (Nummer 2) 
für die Zulassung des Volksbegehrens. 

Zu Nummer 5 (Anlage Begriffsbestimmungen):

Die Begriffsbestimmungen „geschützte Berufsbezeichnung“ und „vorbehaltene 
Tätigkeiten“ aus Artikel 3 Buchstaben a und b der Richtlinie (EU) 2018/958 so-
wie die Begriffsbestimmungen „reglementierter Beruf“ und „Berufsqualifikation“ 
aus Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben a und b der Richtlinie 2005/36/EG werden in 
die Anlage zum Volksabstimmungsgesetz aufgenommen. Die Übernahme der Be-
griffsbestimmungen in der Anlage zum Volksabstimmungsgesetz dient der Ent-
lastung des Vorschriftentextes. Anlagen zu einem Gesetz haben Gesetzesrang und 
sind somit für die Betroffenen in gleicher Weise bindend wie eine unmittelbare 
Regelung im Gesetzestext. 

Zu Nummer 6:

Die Inhaltsübersicht des Volksabstimmungsgesetzes ist um die neue Anlage zu 
ergänzen.
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5. Zu Artikel 5 (Inkrafttreten):

Das Inkrafttreten ist für den nächstmöglichen Zeitpunkt nach der Verkündung des
Gesetzes vorgesehen. 

C. Wesentliches Ergebnis der Anhörung

I. Angehörte Stellen

Zu dem Gesetzentwurf wurden die Architektenkammer Baden-Württemberg 
(Architektenkammer), die Ingenieurkammer Baden-Württemberg (Ingenieurkam-
mer), die Landesärztekammer Baden-Württemberg, die Landeszahnärztekammer 
Baden-Württemberg, die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, die Lan-
despsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg sowie die Landestierärzte-
kammer Baden-Württemberg (Heilberufe-Kammern) angehört.
Der Normenprüfungsausschuss (NPA), der Normenkontrollrat (NKR) und die 
Prüfstelle Digitaltauglichkeitscheck wurden beteiligt.
Während des Anhörungsverfahrens war der Gesetzentwurf auch elektronisch im 
Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht.

II. Eingegangene Stellungnahmen

Stellung genommen haben die Architektenkammer, die Landesapothekerkammer 
Baden-Württemberg, die Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg 
und die Landestierärztekammer Baden-Württemberg.
Der Normenprüfungsausschuss, der Normenkontrollrat und die Prüfstelle Digital-
tauglichkeitscheck haben ebenfalls Stellung bezogen. 
Im Beteiligungsportal gab es keine Kommentare.

III. Stellungnahmen zum Gesetzentwurf im Allgemeinen

Der Normenprüfungsausschuss hat einige redaktionelle und sprachliche An-
regungen zum Gesetzentwurf unterbreitet, die teilweise berücksichtigt wurden. 
Der Normenkontrollrat und die Prüfstelle Digitaltauglichkeitscheck begrüßen aus-
drücklich, dass durch den Gesetzentwurf die Möglichkeit für digitale Verfahren 
bei Wahlen und Abstimmungen geschaffen wird. 
Die Architektenkammer, die Landeszahnärztekammer, die Landesapothekerkam-
mer, die Landespsychotherapeutenkammer und die Landestierärztekammer be-
grüßen ausdrücklich den Gesetzentwurf. 
Die Architektenkammer betont, dass die Implementierung der europarechtlichen 
Begriffsbestimmungen in das Architektengesetz auch aus ihrer Sicht die Rechts-
anwendung vereinfache.
Die Landeszahnärztekammer hat einen zusätzlichen Änderungswunsch zu § 2 
Absatz 3 Heilberufe-Kammergesetz formuliert. Da diese Änderung auch die an-
deren Heilberufe-Kammern betreffen würde und zusammen mit diesen eine Fol-
genabschätzung durchgeführt werden müsste, kann der Wunsch im jetzigen Ge-
setzgebungsverfahren aufgrund dessen Eilbedürftigkeit nicht mehr berücksichtigt 
werden.
Die Landesapothekerkammer begrüßt insbesondere auch die Änderung in § 17 
Absatz 3 Nr. 4 HBKG BW, nach der die Heilberufe-Kammern durch Satzung 
darüber bestimmen können sollen, ob beim Übergang von einer gesetzlichen 
Mitgliedschaft in eine freiwillige Mitgliedschaft das Amt von ehrenamtlich tä-
tigen Kammermitgliedern endet oder nicht. Im Interesse des Bürokratieabbaus 
und der Achtung der Selbstverwaltungshoheit der Kammern wird von einer tie-
feren Regelung von Einzelheiten durch den Gesetzgeber abgesehen. Die Sat-
zungsautonomie der Kammern kann daher hier zu unterschiedlichen Satzungs-
regelungen führen. 
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Die Landespsychotherapeutenkammer begrüßt ebenfalls ausdrücklich, dass diese 
Entscheidung den Kammern je nach ihrer Interessenlage überlassen wird. Staat-
liche Interessen werden hierdurch nicht beeinträchtigt. 
Die Landespsychotherapeutenkammer führt zur Möglichkeit der Einrichtung von 
Kreistherapeutenschaften aus, dass seit ihrer Gründung vor über zwanzig Jah-
ren ein stetiger Zuwachs an Mitgliedern zu verzeichnen sei. Ihr gehörten heu-
te mehr als 7 500 gesetzliche Mitglieder an. Aus Sicht der Kammer sei mittler-
weile schwer zu überblicken, in welchen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten 
engagierte Kolleginnen und Kollegen für ehrenamtliche Aufgaben zur Verfügung  
stehen, welche besonderen Herausforderungen in der regionalen psychotherapeu-
tischen Versorgung bestehen und wie diesen begegnet werden kann. 
Um eine angemessene Interessenvertretung auf regionaler Ebene, beispielsweise 
in den kommunalen Gesundheitskonferenzen, zu gewährleisten, sei ein Zusam-
menschluss der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in den Kreisen er-
forderlich. Des Weiteren sei die Einrichtung von Kreispsychotherapeutenschaften 
erforderlich, um zu einer Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung 
in den Kreisen beizutragen, da Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
sich auf regionaler Ebene besser vernetzen und Versorgungsangebote abstimmen 
können. Außerdem könnte auf diese Weise mehr Sachverstand zu Fragen der 
psychotherapeutischen Versorgung in der Region eingebracht werden, aber auch 
umgekehrt sichergestellt werden, dass der Kammervorstand stets über regionale 
Belange informiert ist und hieraus in Abstimmung mit den gewählten Regional-
vertretungen Handlungsbedarf ableiten kann.
Diese Ziele könnten über eine Kreispsychotherapeutenschaft erreicht werden, 
denn die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten eines Kreises könnten 
an regionalen Versammlungen der Kreispsychotherapeutenschaften teilnehmen 
und aus ihrer Mitte eine Vertreterin oder einen Vertreter wählen, die/der vor Ort 
die Interessenvertretung im jeweiligen Kreis und einzelne übertragene Aufgaben 
wahrnimmt und als Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen, den Kam-
mervorstand und Institutionen zur Verfügung steht.
Die darüber hinausgehende Anregung, eine Pflichtmitgliedschaft in den Kreispsy-
chotherapeutenschaften ohne weiteren Mitgliedsbeitrag gesetzlich vorzuschrei-
ben, wird aus Gründen der Bürokratievermeidung für den Berufsstand nicht auf-
gegriffen.
Die Landestierärztekammer begrüßt die sie betreffende Änderung.
Landesärztekammer und Ingenieurkammer haben auf eine Stellungnahme ver-
zichtet.
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Stellungnahme des Normenkontrollrates Baden-Württemberg 

gemäß Nr. 4.1 VwV NKR BW 
 

 
Gesetz zur Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes und 
weiterer Gesetze 
NKR-Nummer 56/2023, Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 
 
 
Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg hat sich mit dem Entwurf des oben genannten Re-
gelungsvorhabens befasst. 
 
 
I. Im Einzelnen 
 
Das vorliegende Gesetz regelt durch Änderung des Heilberufe-Kammergesetzes (HBKG) und 
weiterer Gesetze im Wesentlichen Folgendes: 
 

 Klarstellung der Möglichkeit zur elektronischen oder hybrid durchgeführten Abstimmung 
über die Wahl der Mitglieder der Vertreterversammlung und deren Ersatzpersonen.  
 

 Schaffung von Kreispsychotherapeutenschaften als unselbständige Untereinheiten der 
Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg mit freiwilliger Mitgliedschaft. 
 

 Fachgebietsbeschränkung der heilberuflichen Tätigkeit von nach neuem Recht appro-
bierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten aufgrund der bundesrechtlich 
eingeführten Ausbildungsreform. 
 

 Beim Übergang einer Pflichtmitgliedschaft in eine freiwillige Kammermitgliedschaft ent-
scheidet die jeweilige Heilberufe-Kammer in einer Satzung darüber, ob eine bisherige 
Mitgliedschaft in den durch Wahl bestimmten Gremien oder Ämtern beibehalten werden 
kann oder aufgegeben werden muss.  
 

 Streichung der Vorschrift über zulässige Formen der heilberuflichen Berufsausübung in 
Bezug auf die tierärztliche Berufsausübung. 
 

 Übertragung von EU-rechtlichen Begriffsbestimmungen der Richtlinie (EU) 2018/958 in 
mehrere Landesgesetze. 

 
II. Votum 
 
Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg begrüßt, dass durch den Gesetzentwurf die Mög-
lichkeit für digitale Verfahren bei Wahlen und Abstimmungen geschaffen wird.  
 
Der Rat empfiehlt, dass bei den Angaben zur Bürokratievermeidung, Prüfung Vollzugstauglich-
keit unter E. im Vorblatt und unter 4. in der Begründung deutlich gemacht wird, dass es sich bei 
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der Gründung der Kreispsychotherapeutenschaften um eine aufwandsarme Lösung im Gegen-
satz zu alternativen Vertretungsformen (z. B. Vereinsgründung) handelt. Der Klammerzusatz 
hinter D. im Vorblatt - (ohne Erfüllungsaufwand) - sollte gestrichen werden.  
 
Über den Gesetzentwurf hinaus schlägt der Rat vor, dass das HBKG auf weitere Vereinfa-
chungsmöglichkeiten geprüft wird, um den Aufwand der Mitglieder für Melde- und Auskunfts-
pflichten so gering wie möglich zu halten. Auskünfte der Mitglieder könnten bspw. in einem On-
line-Portal hinterlegt werden. Dadurch könnte auch die Kammer direkt auf die Daten zugreifen. 
Auskünfte zu Berufseinnahmen oder beruflichen Einkünften gem. § 27 HBKG könnten von der 
Kammer direkt bei den Finanzbehörden eingeholt werden. Dadurch würden entsprechende 
Nachweispflichten entfallen. Voraussetzung dafür wäre, dass im Vorfeld das Einverständnis der 
Mitglieder eingeholt wird. Darüber hinaus könnten enthaltene Schriftformerfordernisse in § 5 a 
und § 36 e HBKG auf ihre Notwendigkeit überprüft werden.  
 
 
gez. Dr. Dieter Salomon gez. Alexander Kozel 
Vorsitzender Berichterstatter 
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